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undesregierungen seit 1949 

Die erste Regierung der neu gegründeten Bundes republik 
w

ird von K
onrad Adenauer angeführt. Er regiert bis 1963 

in unterschiedlichen Koalitionen (durchgehend m
it Schw

es-
terpartei C

SU, u. a. m
it FDP und Deutsche Partei/DP). 

N
ach Adenauers Rücktritt w

ird Ludw
ig Erhard Bun-

deskanzler. Das Bündnis m
it der FDP zerbricht drei  Jahre 

 später, K
urt G

eorg K
iesinger w

ird Kanzler der  ersten 
„ G

roßen Koalition“ aus C
DU/C

SU und SPD. 

W
illy B

randt w
ird in einer Koalition m

it der FDP der 
 erste sozialdem

okratische Kanzler der Bundesrepublik. 

Infolge einer Spionageaff äre tritt W
illy Brandt zurück. 

Daraufhin w
ird H

elm
ut Schm

idt Kanzler. 

N
ach einem

 konstruktiven M
isstrauensvotum

 gegen 
Schm

idt w
ird H

elm
ut Kohl Bundeskanzler. G

em
einsam

 
m

it der FDP regiert er 16 Jahre lang.

G
erhard Schröder w

ird Kanzler einer Koalition m
it 

Bündnis 90/D
ie G

rünen. Es ist der erste und bislang  einzige 
vollständige W

echsel aller Regierungsparteien. 

N
ach vorgezogener Bundestagsw

ahl w
ird A

ngela 
 M

erkel zur ersten Bundeskanzlerin  gew
ählt. In vier Am

tszei-
ten regiert sie dreim

al m
it der SPD und einm

al m
it der FDP.

O
laf Scholz w

ird Kanzler der „Am
pel-Koalition“ aus 

SPD, FDP und Bündnis 90/D
ie G

rünen.  

D
ie „Am

pel“ scheitert Ende 2024 vorzeitig und Scholz 
verliert die Vertrauensfrage. Erneut kom

m
t es zur Bildung 

einer „G
roßen Koalition“, die von Friedrich M

erz als 
 zehntem

 Bundeskanzler angeführt w
ird. 
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Bundesregierung

D
ie B

undesregierung ... 
·

besteht nach A
rtikel 62 G

rundgesetz (G
G

) aus dem
 

 Bundeskanzler und den Bundesm
inistern.

·
w

ird auch „Bundeskabinett“ genannt. 
·

setzt als Teil der Exekutive (ausführende G
ew

alt) die 
 Beschlüsse der Legislative (gesetzgebende G

ew
alt: 

 Bundestag + Bundesrat) um
.

·
kann auch selbst G

esetze in den Bundestag einbringen.   

D
ie Bundesregierung zählt neben Bundestag, Bundesrat, Bun-

desverfassungsgericht und Bundespräsident zu den fünf ständi-
gen Verfassungsorganen auf Bundesebene. Eine regierungslose 
Phase sieht das G

rundgesetz nicht vor. In Übergangszeiten w
ie 

etw
a nach einer Bundestagsw

ahl ist die bisherige Regierung 
 geschäftsführend tätig, bis eine neue Regierung im

 Am
t ist.

D
ie Bundesrepublik Deutschland hat ein parlam

entarisches 
 R

egierungssystem
. Parlam

entsm
ehrheit und Regierung sind 

eng m
iteinander verbunden:

·
D

ie R
egierung w

ird vom
 Parlam

ent bestellt (= gew
ählt).

·
D

as Parlam
ent kann die R

egierung absetzen; um
gekehrt 

kann die R
egierung das Parlam

ent aufl ösen (
 S. 4).

·
R

egierungsam
t (K

anzler/-in, M
inister/-innen) und A

bge-
ordneten m

andat sind m
iteinander vereinbar und die R

egel.

R
egierungsoberhaupt (z.B

. Bundeskanzler/-in, M
inister -

präsident/-in, Prem
ierm

inister/-in) und Staatsoberhaupt 
(z. B

. Bundespräsident/-in, M
onarch/-in oder Staatspräsident/-in) 

bilden im
 parlam

entarischen System
 eine doppelte Exekutive. In 

einem
 präsidentiellen R

egierungssystem
 w

ie in den U
SA

 (
 Spi-

cker N
r. 19) w

ird der Präsident dagegen direkt vom
 V

olk gew
ählt. 

Es gibt auch M
ischform

en dieser System
e, z. B

.  in Frankreich. 

R
egierungsbildung  

Da bei Bundestagsw
ahlen noch nie eine einzelne Partei die abso-

lute M
ehrheit an M

andaten erlangt hat, w
urde die Regierung bis-

lang im
m

er von Koalitionen aus zw
ei oder m

ehr Parteien gebildet. 
 Dafür fi nden im

 N
achgang von W

ahlen zunächst Sondierungs-
gespräche und dann Koalitionsverhandlungen statt. Sie sind w

eit-
gehend ungeregelt: Die  Parteien können selbst entscheiden, w

ie 
sie die  G

espräche  organisieren m
öchten. In den m

eisten Fällen 
w

erden (m
indestens) drei verschiedene G

rem
ien eingerichtet: 

Am
 Ende erfolgreicher Verhandlungen steht ein Koalitionsvertrag, 

eine  zeitliche Vorgabe dafür gibt es nicht. O
bw

ohl dieser „Vertrag“ 
nicht rechtlich bindend ist, gilt er als Leitfaden für die Regierungs-
arbeit.

W
as steht in einem

 Koalitionsvertrag? 

·
politische V

orhaben der kom
m

enden W
ahlperiode

·
Zuschnitt und V

erteilung der M
inisterien zw

ischen den 
 beteiligten  Parteien

·
R

egeln für die gem
einsam

e Zusam
m

enarbeit

Der nach der Bundestagsw
ahl 2025 zw

ischen den Parteien 
C

DU, C
SU und SPD geschlossene Koalitionsvertrag trägt den 

Titel „Verantw
ortung für Deutschland“ und ist 146 Seiten lang. 

M
inisterien und A

rbeitsteilung
Die Zahl der M

inisterien ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Aller-
dings sieht das G

rundgesetz drei M
inisterien (oft auch „Ressorts“ 

genannt) vor: Finanzen, Justiz und Verteidigung. Darüber hinaus 
entscheidet der Kanzler/die Kanzlerin über Anzahl und Zuschnitt 
der M

inisterien (
 w

ichtige Ressorts siehe S. 1). 

D
ie M

inisterien (Regierung) und ihnen zugeordnete Behörden 
(Verw

altung) sind beide Teil der Exekutive. Teilw
eise verändern 

sich M
inisterien durch einen W

andel der politischen Them
en. 

So gab es bis 1991 ein M
inisterium

 für innerdeutsche Beziehun-
gen (zur DDR), seit 2025 gibt es ein D

igitalm
inisterium

. Auch 
die Zuständigkeiten einzelner M

inisterien können sich ändern 
(z. B. „Arbeit“ und „Soziales“ getrennt). 

D
rei Prinzipien regeln die Arbeitsw

eise innerhalb der Regierung 
(Art. 65 G

G
): 

·
R

ichtlinienprinzip: D
er Bundeskanzler gibt die R

ichtlinien 
der Politik vor und trägt die V

erantw
ortung für von der 

 Bundesregierung getroffene Entscheidungen. 
·

R
essortprinzip: In ihren jew

eiligen G
eschäftsbereichen 

 haben die M
inister/-innen w

eitgehende A
utonom

ie und 
 tragen w

iederum
 V

erantw
ortung für ihren A

ufgabenbereich.  
·

K
abinettsprinzip: G

rundsätzlich sollten Entscheidungen 
vom

 gesam
ten K

abinett getragen w
erden. A

bgestim
m

t w
ird 

durch M
ehrheitsbeschluss. O

ft ist aber festgelegt, dass dabei 
kein K

oalitionspartner überstim
m

t w
ird. 

D
iese Prinzipien können m

iteinander in Konfl ikt geraten: D
ie 

Richtlinien des Kanzlers bilden den Rahm
en der politischen 

 Vorhaben, allerdings kann dieser nicht unm
ittelbar in die Am

ts-
führung der M

inister eingreifen. Bei M
einungsverschiedenheiten 

spielt der Koalitionsausschuss (
 S. 6) eine w

ichtige Rolle. 

A
rbeitsw

eise der B
undesregierung  

D
ie Bundesregierung triff t sich jeden M

ittw
och zu Kabinetts-

sitzungen unter dem
 Vorsitz des Bundeskanzlers/der Bundes-

kanzlerin. In diesen  Sitzungen w
erden die anstehenden politi-

schen Vorhaben diskutiert und Kabinettsbeschlüsse getroff en. 
Ist der Bundeskanzler /die Bundeskanzlerin verhindert, übernim

m
t 

die Stellvertretung (M
inister/-in, oft als „Vize-Kanzler/-in“ betitelt) 

den Vorsitz. 

In ihrer Arbeit w
ird die Bundesregierung durch (parlam

entarische) 
Staatssekretäre sow

ie eine Vielzahl an M
itarbeitenden in den 

 jew
eiligen M

inisterien unterstützt (M
inisterialbürokratie). Der 

 Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin hat kein eigenes M
inisterium

, 
dafür jedoch das Bundeskanzleram

t (
Bild S. 1) und eine/-n dafür 

zugew
iesene/-n M

inister/-in für besondere Aufgaben. 

D
ie m

eisten Them
en, m

it denen sich die Bundesregierung be-
schäftigt, betreff en inhaltlich m

ehr als nur ein M
inisterium

. Je 
 kom

plexer der Sachverhalt, desto m
ehr Kabinettsm

itglieder und 
dam

it M
inisterien m

üssen an der Abstim
m

ung beteiligt  w
erden. 

Das für ein Vorhaben federführende M
inisterium

  erstellt daher 
einen Referentenentw

urf, der m
it den anderen  M

inisterien abge-
stim

m
t w

ird und erst dann als G
esetzentw

urf ins Kabinett gelangt.

D
er K

oalitionsausschuss besteht aus den führenden 
Personen der R

egierungsparteien. Er schlichtet bei Streit 
innerhalb der K

oalition und berät die unterschiedlichen Partei-
positionen bei G

esetzesvorhaben. Er gilt als w
ichtiges Instrum

ent 
der R

egierungszusam
m

enarbeit, steht aber auch in der K
ritik, 

da er keine form
alen R

echte hat und dort – außerhalb der ver-
fassungsrechtlichen Institutionen – faktische V

orentscheidungen 
getroffen w

erden. 

W
ahl und Ernennung der R

egierung 
W

urde in den Koalitionsverhandlungen eine Regierungsm
ehrheit 

gefunden, regelt Art. 63 G
G

 den w
eiteren Ablauf:

1. D
er Bundespräsident schlägt dem

 Bundestag nach 
 G

esprächen m
it den Fraktionsvorsitzenden einen  K

andidaten 
als Bundeskanzler vor.

2. D
er Bundestag stim

m
t ohne vorherige A

ussprache in 
 geheim

er W
ahl über den V

orschlag ab.
3. Stim

m
t die absolute M

ehrheit („K
anzlerm

ehrheit“) dem
 

 V
orschlag zu, gilt dieser als angenom

m
en. 

4. D
er Bundespräsident ernennt innerhalb von sieben Tagen 

den gew
ählten K

andidaten zum
 Bundeskanzler.

Kom
m

t in den ersten zw
ei W

ahlgängen keine Kanzlerm
ehrheit 

zustande, reicht auch eine relative M
ehrheit. Der Bundespräsident 

kann dann den Bundestag auch aufl ösen.

D
ie w

eiteren Regierungsm
itglieder w

erden nicht vom
 Parlam

ent 
gew

ählt, sondern auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom
 Bundes-

präsidenten ernannt (bzw. entlassen, Art. 64 G
G

). Kanzler und 
 M

inister w
erden dann vom

 Bundestagspräsidenten vereidigt. 
Dafür w

ird der in Art. 56 G
G

 vorgesehene Eid gesprochen. 

M
isstrauensvotum

 und Vertrauensfrage

Ist eine M
ehrheit des Parlam

ents m
it der Arbeit des Bundeskanz-

lers unzufrieden, kann sie nach Art. 67 G
G

 einen neuen Kanzler 
w

ählen (konstruktives M
isstrauensvotum

). Eine Abw
ahl ohne 

Alternative w
ie noch in der W

eim
arer Republik gibt es nicht. Der 

Bundeskanzler kann auch von sich aus im
 Bundestag die Ver trau-

ensfrage stellen (Art. 68 G
G

). Diese kann auch m
it einer Sach frage 

verbunden w
erden – m

it dem
 Ziel, so seine Regierungsm

ehrheit 
hinter sich zu bringen. Bekom

m
t er keine M

ehrheit, kann er beim
 

Bundespräsidenten die Aufl ösung des Bundestags ersuchen. 

H
erausforderungen des R

egierens 

Zersplitterung des Parteiensystem
s (

 Spicker N
r. 37)

D
ie vielfältiger gew

ordene Parteienlandschaft verlangt von den 
beteiligten Partei en m

ehr Flexibilität für Regie rungsbündnisse. 
G

alt die „G
roße Koalition“ aus C

DU/C
SU und SPD lange Zeit als 

Ausnahm
efall, ist sie heute der Regelfall. Bei lagerübergreifenden 

Koalitionen w
ie der „Am

pel“ arbeiten Parteien m
it unterschied-

lichen G
rundvorstellungen zusam

m
en, w

as eine erhöhte Kom
-

prom
issbereitschaft der Beteiligten erfordert. 

Planbarkeit von Politik und R
eform

vorhaben

Die um
fangreichen Vorhaben in den Koalitionsverträgen können 

nur um
gesetzt w

erden, w
enn es die politischen Um

stände zulas-
sen. Finanzkrisen, Pandem

ien oder Kriege verändern die Rahm
en-

be din gungen fürs Regieren in kürzester Zeit schlagartig und verlan-
gen ein schnelles H

andeln oder Um
denken. Um

gekehrt benötigen 
 größere Reform

en oft einige Jahre bis sie ihre volle W
irkung ent-

falten können und  Konsequenzen sichtbar w
erden. Für größere 

Reform
vor haben richten Regierungen oft Kom

m
issionen ein, deren 

M
itglieder Expertise in einem

 bestim
m

ten Fachgebiet haben. Diese 
Praxis w

ird u. a. dafür kritisiert, dass so grundlegende Streitpunkte 
innerhalb einer Koalition vertagt w

erden und die  inhaltliche Ausein-
andersetzung vom

 Bundestag als G
esetzgeber w

egverlagert w
ird.

R
egieren im

 M
ehrebenensystem

 

In Bereichen w
ie der Klim

a-, M
igrations- oder W

irtschaftspolitik 
w

erden viele Them
en auf europäischer oder internationaler Ebene 

verhandelt, w
as die Abstim

m
ung und häufi g zähe Verhandlungen 

m
it anderen Staaten voraussetzt. Zudem

 erfordert die föderale 
Struktur der Bundesrepublik oft eine Abstim

m
ung m

it den Landes-
regierungen oder die Zustim

m
ung des Bundesrats. 

1949

1963

1982

2005

2025

1969

1974

1998

2021

Parteizugehörigkeit Kanzler/-in:  CDU  SPD

Steuerungs gruppe 
zur O

rgani sation der  
Verhandlungen

H
auptverhandlungs runde

Führende Partei m
itglieder, 

zukünftige M
inister/-innen

Them
atische  A

rbeitsgruppen
nach Politikfeldern 

(z. B. Bildung,  Finanzen)
B

u
n

destag
K

abin
ett

Fin
an

zen

In
n

eres 

G
esu

n
dheit 

Ju
stiz

W
irtschaft

A
rbeit 

u
n

d S
oziales

V
erk

ehr U
m

w
elt

L
an

dw
irtschaft

W
eitere 

V
erteidig

u
n

g

A
u

sw
ärtig

es

B
u

n
des-

k
an

zler/-in

w
ählt

M
isstrauens-

votum

Vertrauens-
frage

26
5

37

48

B
undesregierungen seit 1949 

Die erste Regierung der neu gegründeten Bundes republik 
w

ird von K
onrad Adenauer angeführt. Er regiert bis 1963 

in unterschiedlichen Koalitionen (durchgehend m
it Schw

es-
terpartei C

SU, u. a. m
it FDP und Deutsche Partei/DP). 

N
ach Adenauers Rücktritt w

ird Ludw
ig Erhard Bun-

deskanzler. Das Bündnis m
it der FDP zerbricht drei  Jahre 

 später, K
urt G

eorg K
iesinger w

ird Kanzler der  ersten 
„ G

roßen Koalition“ aus C
DU/C

SU und SPD. 

W
illy B

randt w
ird in einer Koalition m

it der FDP der 
 erste sozialdem

okratische Kanzler der Bundesrepublik. 

Infolge einer Spionageaff äre tritt W
illy Brandt zurück. 

Daraufhin w
ird H

elm
ut Schm

idt Kanzler. 

N
ach einem

 konstruktiven M
isstrauensvotum

 gegen 
Schm

idt w
ird H

elm
ut Kohl Bundeskanzler. G

em
einsam

 
m

it der FDP regiert er 16 Jahre lang.

G
erhard Schröder w

ird Kanzler einer Koalition m
it 

Bündnis 90/D
ie G

rünen. Es ist der erste und bislang  einzige 
vollständige W

echsel aller Regierungsparteien. 

N
ach vorgezogener Bundestagsw

ahl w
ird A

ngela 
 M

erkel zur ersten Bundeskanzlerin  gew
ählt. In vier Am

tszei-
ten regiert sie dreim

al m
it der SPD und einm

al m
it der FDP.

O
laf Scholz w

ird Kanzler der „Am
pel-Koalition“ aus 

SPD, FDP und Bündnis 90/D
ie G

rünen.  

D
ie „Am

pel“ scheitert Ende 2024 vorzeitig und Scholz 
verliert die Vertrauensfrage. Erneut kom

m
t es zur Bildung 

einer „G
roßen Koalition“, die von Friedrich M

erz als 
 zehntem

 Bundeskanzler angeführt w
ird. 
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Bundesregierung

D
ie B

undesregierung ... 
·

besteht nach A
rtikel 62 G

rundgesetz (G
G

) aus dem
 

 Bundeskanzler und den Bundesm
inistern.

·
w

ird auch „Bundeskabinett“ genannt. 
·

setzt als Teil der Exekutive (ausführende G
ew

alt) die 
 Beschlüsse der Legislative (gesetzgebende G

ew
alt: 

 Bundestag + Bundesrat) um
.

·
kann auch selbst G

esetze in den Bundestag einbringen.   

D
ie Bundesregierung zählt neben Bundestag, Bundesrat, Bun-

desverfassungsgericht und Bundespräsident zu den fünf ständi-
gen Verfassungsorganen auf Bundesebene. Eine regierungslose 
Phase sieht das G

rundgesetz nicht vor. In Übergangszeiten w
ie 

etw
a nach einer Bundestagsw

ahl ist die bisherige Regierung 
 geschäftsführend tätig, bis eine neue Regierung im

 Am
t ist.

D
ie Bundesrepublik Deutschland hat ein parlam

entarisches 
 R

egierungssystem
. Parlam

entsm
ehrheit und Regierung sind 

eng m
iteinander verbunden:

·
D

ie R
egierung w

ird vom
 Parlam

ent bestellt (= gew
ählt).

·
D

as Parlam
ent kann die R

egierung absetzen; um
gekehrt 

kann die R
egierung das Parlam

ent aufl ösen (
 S. 4).

·
R

egierungsam
t (K

anzler/-in, M
inister/-innen) und A

bge-
ordneten m

andat sind m
iteinander vereinbar und die R

egel.

R
egierungsoberhaupt (z.B

. Bundeskanzler/-in, M
inister -

präsident/-in, Prem
ierm

inister/-in) und Staatsoberhaupt 
(z. B

. Bundespräsident/-in, M
onarch/-in oder Staatspräsident/-in) 

bilden im
 parlam

entarischen System
 eine doppelte Exekutive. In 

einem
 präsidentiellen R

egierungssystem
 w

ie in den U
SA

 (
 Spi-

cker N
r. 19) w

ird der Präsident dagegen direkt vom
 V

olk gew
ählt. 

Es gibt auch M
ischform

en dieser System
e, z. B

.  in Frankreich. 

R
egierungsbildung  

Da bei Bundestagsw
ahlen noch nie eine einzelne Partei die abso-

lute M
ehrheit an M

andaten erlangt hat, w
urde die Regierung bis-

lang im
m

er von Koalitionen aus zw
ei oder m

ehr Parteien gebildet. 
 Dafür fi nden im

 N
achgang von W

ahlen zunächst Sondierungs-
gespräche und dann Koalitionsverhandlungen statt. Sie sind w

eit-
gehend ungeregelt: Die  Parteien können selbst entscheiden, w

ie 
sie die  G

espräche  organisieren m
öchten. In den m

eisten Fällen 
w

erden (m
indestens) drei verschiedene G

rem
ien eingerichtet: 

Am
 Ende erfolgreicher Verhandlungen steht ein Koalitionsvertrag, 

eine  zeitliche Vorgabe dafür gibt es nicht. O
bw

ohl dieser „Vertrag“ 
nicht rechtlich bindend ist, gilt er als Leitfaden für die Regierungs-
arbeit.

W
as steht in einem

 Koalitionsvertrag? 

·
politische V

orhaben der kom
m

enden W
ahlperiode

·
Zuschnitt und V

erteilung der M
inisterien zw

ischen den 
 beteiligten  Parteien

·
R

egeln für die gem
einsam

e Zusam
m

enarbeit

Der nach der Bundestagsw
ahl 2025 zw

ischen den Parteien 
C

DU, C
SU und SPD geschlossene Koalitionsvertrag trägt den 

Titel „Verantw
ortung für Deutschland“ und ist 146 Seiten lang. 

M
inisterien und A

rbeitsteilung
Die Zahl der M

inisterien ist rechtlich nicht vorgeschrieben. Aller-
dings sieht das G

rundgesetz drei M
inisterien (oft auch „Ressorts“ 

genannt) vor: Finanzen, Justiz und Verteidigung. Darüber hinaus 
entscheidet der Kanzler/die Kanzlerin über Anzahl und Zuschnitt 
der M

inisterien (
 w

ichtige Ressorts siehe S. 1). 

D
ie M

inisterien (Regierung) und ihnen zugeordnete Behörden 
(Verw

altung) sind beide Teil der Exekutive. Teilw
eise verändern 

sich M
inisterien durch einen W

andel der politischen Them
en. 

So gab es bis 1991 ein M
inisterium

 für innerdeutsche Beziehun-
gen (zur DDR), seit 2025 gibt es ein D

igitalm
inisterium

. Auch 
die Zuständigkeiten einzelner M

inisterien können sich ändern 
(z. B. „Arbeit“ und „Soziales“ getrennt). 

D
rei Prinzipien regeln die Arbeitsw

eise innerhalb der Regierung 
(Art. 65 G

G
): 

·
R

ichtlinienprinzip: D
er Bundeskanzler gibt die R

ichtlinien 
der Politik vor und trägt die V

erantw
ortung für von der 

 Bundesregierung getroffene Entscheidungen. 
·

R
essortprinzip: In ihren jew

eiligen G
eschäftsbereichen 

 haben die M
inister/-innen w

eitgehende A
utonom

ie und 
 tragen w

iederum
 V

erantw
ortung für ihren A

ufgabenbereich.  
·

K
abinettsprinzip: G

rundsätzlich sollten Entscheidungen 
vom

 gesam
ten K

abinett getragen w
erden. A

bgestim
m

t w
ird 

durch M
ehrheitsbeschluss. O

ft ist aber festgelegt, dass dabei 
kein K

oalitionspartner überstim
m

t w
ird. 

D
iese Prinzipien können m

iteinander in Konfl ikt geraten: D
ie 

Richtlinien des Kanzlers bilden den Rahm
en der politischen 

 Vorhaben, allerdings kann dieser nicht unm
ittelbar in die Am

ts-
führung der M

inister eingreifen. Bei M
einungsverschiedenheiten 

spielt der Koalitionsausschuss (
 S. 6) eine w

ichtige Rolle. 

A
rbeitsw

eise der B
undesregierung  

D
ie Bundesregierung triff t sich jeden M

ittw
och zu Kabinetts-

sitzungen unter dem
 Vorsitz des Bundeskanzlers/der Bundes-

kanzlerin. In diesen  Sitzungen w
erden die anstehenden politi-

schen Vorhaben diskutiert und Kabinettsbeschlüsse getroff en. 
Ist der Bundeskanzler /die Bundeskanzlerin verhindert, übernim

m
t 

die Stellvertretung (M
inister/-in, oft als „Vize-Kanzler/-in“ betitelt) 

den Vorsitz. 

In ihrer Arbeit w
ird die Bundesregierung durch (parlam

entarische) 
Staatssekretäre sow

ie eine Vielzahl an M
itarbeitenden in den 

 jew
eiligen M

inisterien unterstützt (M
inisterialbürokratie). Der 

 Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin hat kein eigenes M
inisterium

, 
dafür jedoch das Bundeskanzleram

t (
Bild S. 1) und eine/-n dafür 

zugew
iesene/-n M

inister/-in für besondere Aufgaben. 

D
ie m

eisten Them
en, m

it denen sich die Bundesregierung be-
schäftigt, betreff en inhaltlich m

ehr als nur ein M
inisterium

. Je 
 kom

plexer der Sachverhalt, desto m
ehr Kabinettsm

itglieder und 
dam

it M
inisterien m

üssen an der Abstim
m

ung beteiligt  w
erden. 

Das für ein Vorhaben federführende M
inisterium

  erstellt daher 
einen Referentenentw

urf, der m
it den anderen  M

inisterien abge-
stim

m
t w

ird und erst dann als G
esetzentw

urf ins Kabinett gelangt.

D
er K

oalitionsausschuss besteht aus den führenden 
Personen der R

egierungsparteien. Er schlichtet bei Streit 
innerhalb der K

oalition und berät die unterschiedlichen Partei-
positionen bei G

esetzesvorhaben. Er gilt als w
ichtiges Instrum

ent 
der R

egierungszusam
m

enarbeit, steht aber auch in der K
ritik, 

da er keine form
alen R

echte hat und dort – außerhalb der ver-
fassungsrechtlichen Institutionen – faktische V

orentscheidungen 
getroffen w

erden. 

W
ahl und Ernennung der R

egierung 
W

urde in den Koalitionsverhandlungen eine Regierungsm
ehrheit 

gefunden, regelt Art. 63 G
G

 den w
eiteren Ablauf:

1. D
er Bundespräsident schlägt dem

 Bundestag nach 
 G

esprächen m
it den Fraktionsvorsitzenden einen  K

andidaten 
als Bundeskanzler vor.

2. D
er Bundestag stim

m
t ohne vorherige A

ussprache in 
 geheim

er W
ahl über den V

orschlag ab.
3. Stim

m
t die absolute M

ehrheit („K
anzlerm

ehrheit“) dem
 

 V
orschlag zu, gilt dieser als angenom

m
en. 

4. D
er Bundespräsident ernennt innerhalb von sieben Tagen 

den gew
ählten K

andidaten zum
 Bundeskanzler.

Kom
m

t in den ersten zw
ei W

ahlgängen keine Kanzlerm
ehrheit 

zustande, reicht auch eine relative M
ehrheit. Der Bundespräsident 

kann dann den Bundestag auch aufl ösen.

D
ie w

eiteren Regierungsm
itglieder w

erden nicht vom
 Parlam

ent 
gew

ählt, sondern auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom
 Bundes-

präsidenten ernannt (bzw. entlassen, Art. 64 G
G

). Kanzler und 
 M

inister w
erden dann vom

 Bundestagspräsidenten vereidigt. 
Dafür w

ird der in Art. 56 G
G

 vorgesehene Eid gesprochen. 

M
isstrauensvotum

 und Vertrauensfrage

Ist eine M
ehrheit des Parlam

ents m
it der Arbeit des Bundeskanz-

lers unzufrieden, kann sie nach Art. 67 G
G

 einen neuen Kanzler 
w

ählen (konstruktives M
isstrauensvotum

). Eine Abw
ahl ohne 

Alternative w
ie noch in der W

eim
arer Republik gibt es nicht. Der 

Bundeskanzler kann auch von sich aus im
 Bundestag die Ver trau-

ensfrage stellen (Art. 68 G
G

). Diese kann auch m
it einer Sach frage 

verbunden w
erden – m

it dem
 Ziel, so seine Regierungsm

ehrheit 
hinter sich zu bringen. Bekom

m
t er keine M

ehrheit, kann er beim
 

Bundespräsidenten die Aufl ösung des Bundestags ersuchen. 

H
erausforderungen des R

egierens 

Zersplitterung des Parteiensystem
s (

 Spicker N
r. 37)

D
ie vielfältiger gew

ordene Parteienlandschaft verlangt von den 
beteiligten Partei en m

ehr Flexibilität für Regie rungsbündnisse. 
G

alt die „G
roße Koalition“ aus C

DU/C
SU und SPD lange Zeit als 

Ausnahm
efall, ist sie heute der Regelfall. Bei lagerübergreifenden 

Koalitionen w
ie der „Am

pel“ arbeiten Parteien m
it unterschied-

lichen G
rundvorstellungen zusam

m
en, w

as eine erhöhte Kom
-

prom
issbereitschaft der Beteiligten erfordert. 

Planbarkeit von Politik und R
eform
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Spicker – der Wissensspeicher zum Selberbasteln
Die wichtigsten Informationen zu Themen aus Politik und Gesellschaft  
zusammengefasst auf einer DIN-A4-Seite und zum Falten für die Hosentasche

Fragen, Kritik, Anregungen?  
edu@bpb.de

Die aktuellen und alle bereits erschiene-
nen Spicker gibts zum Download unter 
bpb.de/spicker oder als Beilage in der 
aktuellen Themenblätter-Ausgabe!

Vorab: Den Spicker aus dem Heft heraustren-
nen. Beim Kopieren der herausgetrennten Seite 
0,5 cm Abstand zur Außenkante des Scanners 
lassen. Noch besser: den Spicker als PDF her-
unterladen und in der gewünschten Anzahl auf 
A4 ausdrucken (bei den Druckereinstellungen 
darauf achten, dass in Originalgröße gedruckt 
wird)

1.	Das Blatt quer mittig falten, die bedruckte 
Seite zeigt nach außen

2.	Einen der beiden Ränder bis zur Mittelfalte 
falten

3.	Den anderen Rand bis zur Mittelfalte falten 4.	Das Blatt wieder entfalten und diesmal längs 
mittig falten, die bedruckte Seite zeigt nach 
außen

5.	Jetzt wieder quer falten und mit einer Schere 
entlang der gestrichelten roten Linie schneiden

6.	Das Blatt wieder entfalten und erneut längs 
mittig falten; dann von beiden Enden so zu-
sammendrücken, dass die eingeschnittene 
Mitte auseinandergeht

7.	 Jetzt bis zum Anschlag drücken 8.	Den Ausdruck nun von links so zusammen-
falten, dass das Titelblatt oben ist. Jetzt ist 
es ein echter Spicker, der in die Hosentasche 
passt!

Spicker Politik  Nr. 39

Herausgeberin: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb 
Autorin/Autor: Xenia Matschke, Marian Mrfka; Gestaltung: Raufeld Medien
1. Aufl age: November 2025; CC BY-SA 4.0; bpb.de/spicker

Außenhandel

Mögliche Nachteile durch Außenhandel 

Transport- und Umweltkosten

Die Vorteile von Arbeitsteilung beim Außenhandel wiegen zumin-
dest den Geldpreis des Transports auf. Oft nicht berücksichtigt 
 werden aber Umweltkosten, die durch den Transport entstehen 
(u. a. CO₂-Ausstoß). Dies ist noch problematischer, wenn nicht nur 
Endprodukte, sondern auch Zwischenprodukte im Rahmen eines 
Produktionsnetzwerks transportiert werden, weil verschiedene 
Produktionsschritte in verschiedenen Ländern vollzogen werden.

Abhängigkeiten und Marktmacht

Durch die mit Handel einhergehende Konzentration von Produk-
tion kann es zu verschiedenen Arten von Abhängigkeiten und 
Marktmacht kommen. Ein Beispiel ist Kaff eehandel mit dem 
 Globalen Süden (Entwicklungs- und Schwellenländer): Wenn 
Produktion und Vermarktung von  wenigen ausländischen 
 Kon zernen oder einheimischen Eliten kontrolliert werden, dann 
können diese ihre Marktmacht aus spielen, sodass lokale Kaff ee-
produzenten kaum Vorteile haben.

Verteilungswirkungen

Auch innerhalb eines Landes kommt es zu Umverteilungen 
 zwischen den Produktionsfaktoren. Wenn ein Land sich zum 
 Beispiel auf Produkte spezialisiert, die von Maschinen (auto-
matisiert) hergestellt werden, und dafür Güter importiert, die 
mit menschlicher Arbeit produziert  werden, gewinnt das Kapital
(= Eigentümer von Sach- und Finanzmitteln wie Produktionsma-
schinen oder Investitionsgeldern), während der Arbeitslohn sinkt. 
Da aber die Gesamtwohlfahrt des Landes (= die Summe individu-
eller Nutzen) steigt, kann der Staat theoretisch durch verteilungs-
politische Maßnahmen alle am Wohlfahrts zuwachs beteiligen.

Handelspolitik und Handelsbarrieren
Länder haben verschiedene Instrumente zur Auswahl, um 
 Handelsströme staatlich zu regulieren (= Handelspolitik):

· Zölle: Steuern auf Handelsströme, zumeist Besteuerung 
von Importen (Importzoll)

· Quoten: mengenmäßige Einschränkung von Handels-
strömen, z. B. Höchstgrenze für Anzahl importierter Autos

· Weitere Handelsbarrieren: z. B. unterschiedliche technische 
Standards oder sehr hohe Transportkosten 

Verhängt ein Land Importzölle, hat dies Auswirkungen: 

1. Der Preis der Waren im Importland steigt an.
2. Der Preisanstieg führt zum Rückgang der Nachfrage und  

Anstieg des inländischen Angebots im Importland.
3. Zolleinnahmen entstehen.
4. Falls das Land Marktmacht im Weltmarkt hat („großes“ 

Land), geht der Weltmarktpreis des Gutes zurück.

Verteilungswirkungen eines Importzolls (schematisch)

Handelsliberalisierung 
Um die mit Handelsbarrieren verbundenen Wohlfahrtsverluste 
zu vermeiden, gibt es zahlreiche Bemühungen, möglichst freien 
Handel zu gewährleisten. 

Bilaterale Handelsliberalisierung (zwei Länder/Verbünde)

Partnerländer senken Zölle untereinander. Bei einem Frei  han-
delsabkommen wie CETA zwischen der Europäischen Union 
(EU) und Kanada werden die (meisten) Zölle zwischen den 
 Ländern auf Null  gesenkt. Es werden dabei keine Regelungen 
über die Zölle gegen nicht am Abkommen beteiligte Länder 
(= Drittländer) getroff en. Eine Zollunion ist ein Freihandels-
abkommen, bei dem auch eine gemeinsame Handelspolitik 
 gegenüber Drittländern vereinbart wird. 

Die EU ist ein Beispiel für eine Zollunion. Da aber neben freiem 
Güterverkehr auch freier Dienstleistungsverkehr sowie Frei-
zügigkeit von Arbeit und Kapital gelten, hat die EU gleichzeitig 
auch einen gemeinsamen Binnenmarkt.

Multilaterale Handelsliberalisierung (viele Länder)

Ab 1948 fanden zunächst im Rahmen des General Agreement 
on Tariff s and Trade (GATT) mehrere Verhandlungsrunden 
statt. Die letzte erfolgreich abgeschlossene Verhandlungsrunde 
 mündete 1995 in die Gründung der Welthandelsorganisation
(World Trade Organization, WTO). Um WTO-Mitglied zu werden, 
muss ein Land u. a. den GATT-Vertrag unterzeichnen. Im Rahmen 
von GATT-WTO verhandeln Länder den schrittweisen Abbau 
von Handelsbarrieren. Dabei gilt der Grundsatz der Nichtdis-
kriminierung: Senkt ein WTO-Mitglied für ein anderes den Import-
zoll auf ein Gut, muss dieser niedrigere Importzoll auf alle WTO-
Mitglieder angewendet werden (Meistbegünstigungsprinzip). 

Begründungen für Handelsbarrieren 
Selbst für ein „kleines“ Land (  S. 5) kann eine Zollerhebung aus 
bestimmten Gründen  sinnvoll sein:

· Erziehungszoll: Durch temporären Schutz gegen 
Import   kon kurrenz soll eine im Aufbau befi ndliche Branche 
international wettbewerbsfähig werden.

· Schutzzoll: Durch temporären Schutz gegen einen plötz-
lichen Importanstieg sollen Gewinneinbrüche und Arbeits-
platzverluste im Inland abgefedert und eine graduelle 
Anpassung ermöglicht werden. 

· Antidumping- oder Antisubventionszoll: Diese Zölle wer-
den gegen (angeblich) unfaire Handelspraktiken eingesetzt, 
wie z. B. Dumping (Verkauf ausländischer Produkte zu sehr 
niedrigem Preis) oder staatliche Exportförderung. 

Es gibt aber auch Scheinbegründungen für Handelsbarrieren: 
Oft wird als Begründung ein Ungleich gewicht der Handels-
bilanz angeführt. In dieser werden die Güterimporte und -exporte 
eines Landes gegenübergestellt ( analog für die Dienstleistungs-
bilanz). Ein Handelsbilanzdefi zit liegt vor, wenn die Importe die 
Exporte übersteigen, das Gegenteil ist der Handelsbilanzüber-
schuss. So ein Ungleichgewicht kann Probleme bereiten, wenn 
z. B. dauerhafte Abhängigkeiten von geopolitischen Rivalen bei 
bestimmten Gütern entstehen. Allgemein gilt aber: Liegt ein 
 Handelsbilanzdefi zit vor, hat das Land einen Kredit vom Ausland 
erhalten (= Kapital importiert), sonst hätte es nicht mehr Güter 
ein- als verkaufen können. Das Land wird also nicht vom Über-
schuss-Land ausgebeutet, eher im Gegenteil: Der Wert der 
 bestehenden Forderungen des Überschuss-Landes kann 
durch Infl ation oder Wechselkursänderungen sinken, während 
das  Defi zit-Land Waren oder Dienstleistungen erhalten hat.

Handelsliberalisierung unter Druck
Rechtspopulistische wie linke Kräfte lehnen Handelsliberali-
sierung meist ab: Erstere verweisen auf den Verlust nationaler 
 Souveränität (Autarkie  S. 2), letztere fürchten, dass sozial 
Schwächere unter den Folgen der Globalisierung leiden.

Tatsächlich hat sich die Handelsliberalisierung in den letzten 
 Jahren verlangsamt oder wurde zurückgefahren, oft aus nicht-
ökonomischen Gründen, z. B. weil die Handelsabhängigkeit 
von anderen Ländern auch ausgenutzt werden kann.

Handelsbarrieren als Strafe: Sanktionen

Handelssanktionen werden als Druckmittel eingesetzt, um ein 
Fehlverhalten von Ländern zu bestrafen und diese zu einer 
 Änderung ihres Verhaltens zu bewegen (Beispiel: Sanktionen 
der USA und EU, weil Iran Atomwaff enprogramm fortführt).

Handelsbarrieren als Machtinstrument

Ähnlich dem auf „große Länder“ bezogenen Argument für Zölle 
(  S. 5) können insbesondere große Handelsnationen ihre Markt-
stellung ausnutzen. Die beiden größten politischen Konkurrenten 
China und die USA sind auch die weltgrößten Exporteure, die 
USA zudem größter Importeur (  S. 1). Wenn China die Ausfuhr 
eines wertvollen Rohstoff s wie Seltene Erden stoppt, um Druck 
auf seine Handelspartner auszuüben, oder die USA Importe aus 
Brasilien mit hohen Zöllen belegen, um die dortige Innenpolitik 
zu beeinfl ussen, werden Handelsbarrieren als Druckmittel ein-
gesetzt. Eine solche Abkehr von den Prinzipien der Welthandels-
ordnung mag kurzzeitig  einseitige Vorteile zulasten der Handels-
partner und der Welt  insgesamt bringen, birgt aber Risiken: 
Kettenreaktionen in globalen Lieferketten, höhere Preise und 
 politische wie wirtschaftliche Instabilität sind zu befürchten.

Warum wird Außenhandel betrieben? 
Theoretisch gibt es drei Hauptargumente für möglichst barriere-
freien Außenhandel:

1. Ausweitung der Warenvielfalt: 
Handel ermöglicht Zugang zu Produkten, die ein Land nicht 
selbst herstellt oder herstellen kann.

2. Ausnutzung von (komparativen) Kostenvorteilen: 
Länder spezialisieren sich auf Güter, die sie relativ effi zient 
herstellen können, und exportieren diese dann.

3. Ausnutzung von Skaleneffekten: 
Je mehr produziert wird, desto geringer sind oft die Stück-
kosten – etwa durch bessere Maschinenauslastung oder 
Lerneffekte. Das spricht für Produktionskonzentration und 
anschließenden Handel der Produkte.

Opportunitätskosten sind keine tatsächlich anfallenden 
Kosten, sondern diejenigen der nächstbesten Alternative: 

Die Opportunitätskosten der Herstellung eines Gutes entsprechen 
der Menge eines anderen Gutes, die man mit den gleichen Pro-
duktionsfaktoren (Inputs) hätte herstellen können.
Beispiel: Alex (A) und Bea (B) produzieren Xylophone (X) und 
Yo-Yos (Y) durch Arbeit. A benötigt für ein X 1 Stunde, für 
ein Y 2 Stunden. B benötigt für beide Produkte (Outputs) jeweils 
3  Stunden. A ist damit bei der Produktion beider Güter effi zienter 
und hat den absoluten Kostenvorteil für beide Güter.
Doch für ein zusätzliches Y muss A zwei X aufgeben, B nur 
 eines – damit hat B niedrigere Opportunitätskosten bei der 
 Produktion von Y (gemessen in Einheiten von X) und damit 
 einen komparativen Kostenvorteil für Y. Deshalb ist es vorteil-
haft, wenn Alex sich auf Xylophone spezialisiert, Bea Yo-Yos 
 produziert und beide miteinander handeln. 

Was ist Außenhandel? 
Außenhandel ist der grenzüberschreitende Austausch von Gütern 
und Dienstleistungen. Einfuhren aus dem Ausland nennt man 
Importe, Ausfuhren Exporte. Der Gesamtwert aller gehandelten 
Güter und Dienstleistungen ist das Handelsvolumen (  S. 1).

Ein materieller Gegenstand, der Bedürfnisse befriedigt, ist 
ein Gut (Beispiel: Smartphone). Eine immaterielle  Leistung 

nennt man Dienstleistung (Beispiel: Haarschnitt).

Daten über den Güterhandel gehören zu den am besten und 
längsten erfassten Wirtschaftsdaten, da sie die Grundlage für die 
Besteuerung des Handels bilden. Die Bedeutung des Dienst-
leistungshandels steigt, seine Messung ist aber schwieriger, 
da er meist nicht mit physischem Transport verbunden ist.

Geschichte des Außenhandels

Handel wird seit Beginn der Menschheitsgeschichte getrieben, 
Fernhandel z. B. mit Feuerstein gab es bereits in der Steinzeit. 
Außenhandel gibt es, seit Grenzen existieren. Die Bronzezeit 
(ab etwa 3.300 v. Chr.) wäre ohne Fern han del nicht möglich ge-
wesen, da Kupfer und Zinn für die Herstellung von Bronze aus 
oft weit entfernt ge le genen Lagerstätten an einen gemeinsamen 
Schmelz ort gebracht werden mussten. In den letzten 200 Jahren 
ist der Außenhandel stark gestiegen, wobei es auch rück läufi ge 
Phasen gab, etwa in Kriegszeiten.

Freihandel ist ein rein theoretisches Konzept: Gäbe es keinerlei 
Handelshemmnisse, würden alle Länder einen Einheitsmarkt 
 bilden. Der Preis eines Gutes wäre dann überall gleich. Der theo-
retische Gegenentwurf ist Autarkie, also die Selbstversorgung 
eines  Landes ohne jeglichen Handel mit dem Ausland.
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Geschichte und Einsätze der Bundeswehr 
Mit dem sich verschärfenden Kalten Krieg wird in der Bundes-

republik über eine Wiederbewaff nung diskutiert. Der  Eintritt in das 
westliche Militärbündnis NATO (  Spicker Nr. 27) führt zur Gründung 
der Bundeswehr. 

Es gibt zu wenig Freiwillige, der Bundestag beschließt die Ein füh-
rung der allgemeinen Wehrpfl icht. Der „Kriegsdienst mit der Waff e“ 
kann jedoch aus Gewissensgründen verweigert werden (Art. 4 GG).

Der erste Auslandseinsatz beginnt: Die deutsche Luftwaff e 
fl iegt Hilfsgüter nach Nordafrika.

Für Kriegsdienstverweigerer wird ein verpfl ichtender Ersatzdienst 
eingeführt (Art. 12a GG). Seine häufi gste Form ist der zumeist im 
 sozialen Bereich abgeleistete Zivildienst.

Norddeutschland wird von einer schweren Sturmfl ut  getroff en, in 
Hamburg helfen Tausende Soldaten. Der erste große Einsatz der 
 Bundeswehr im Landesinneren ist juristisch um stritten, verbessert 
ihr Ansehen in der Bevölkerung aber erheblich.

Zehn Jahre nach ihrer Gründung umfasst die Bundeswehr gut 
460.000 Soldaten. 

Die Bundeswehr öff net sich erstmals für Frauen, die  zunächst 
jedoch nur als Sanitäterinnen oder Militärmusikerinnen dienen dürfen. 
Seit 2001 stehen ihnen alle Laufbahnen off en. 2025 waren rund 24.900 
der Soldaten Frauen, das ist ein Anteil von über 13 Prozent. 

Die DDR unterhält ab 1956 mit der Nationalen Volks-
armee (NVA) eigene Streitkräfte, darunter auch die Grenz-

truppen. Mit der deutschen Einheit wird die NVA 1990 aufgelöst, 
die Bundeswehr übernimmt wenige Soldaten (jedoch keine 
 Offi ziere), einige Standorte und Material. 

Streitkräfte weltweit
Fast alle Länder unterhalten Streitkräfte, selbst der Vatikanstaat 
mit nur 1.000 Einwohnern. Nur Costa Rica, Island und das 
 Fürstentum Liechtenstein haben keine  eigene Armee. 

Größte Armeen 
nach Truppenstärke (2025)

Länder mit höchsten 
 Militärausgaben (2024)

1. China  2 Mio. 1. USA  997 Mrd. $
2. Indien  1,5 Mio. 2. China  314 Mrd. $
3. USA  1,33 Mio. 3. Russland  149 Mrd. $
4. Russland/Nordkorea je 1,32 Mio. 4. Deutschland 88 Mrd. $
31. Deutschland 181.700 5. Indien  86 Mrd. $

Die Lehren der Geschichte
Erst im 17. Jahrhundert entstehen in Europa moderne stehende 
 Heere. Mit der Industrialisierung werden die Waff en töd licher und 
billiger. Es ist nun möglich, Massenheere auszu rüsten: Im Ersten 
Weltkrieg (1914 –1918) kämpfen Millionen  Soldaten. Flugzeuge, 
 Panzer und Giftgas erhöhen die Brutalität des Krieges. Im Zweiten 
Weltkrieg (1939 –1945) führt die deutsche Wehrmacht  einen unver-
gleichlichen Vernichtungskrieg. Die Schrecken der beiden Welt-
kriege führen 1948 zur Gründung der Vereinten Nationen (UN), 
die in ihrer Charta (Art. 2 Nr. 4) ein Verbot von  Angriff skriegen
festhalten. Ein solches steht auch im Grundgesetz (Art. 26 GG). 

Seit Inkrafttreten des Atomwaffensperrvertrags 1970 gibt 
es fünf anerkannte Atommächte: China, Frankreich, 

 Groß britannien, Russland und die USA. NATO-Staaten wie 
Deutschland profi tieren vom Abschreckungspotenzial der 
„ nuklearen Teil habe“. Auch Indien, Nordkorea und Pakistan sind 
im Besitz von Atomwaffen, von Israel wird dies angenommen.
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Bundeswehr

Die deutschen Streitkräfte
„Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf“: Um diesem 
Auftrag aus Artikel 87a des Grundgesetzes (GG) gerecht zu wer-
den, gibt es die Bundeswehr. Als deutsche Armee übt sie gemein-
sam mit der Polizei das Gewaltmonopol des deutschen Staates 
aus und ist dabei vor allem für die Landes- und Bündnisverteidi-
gung  zuständig. Im Landesinneren darf sie nur in Ausnahmefällen 
zum Einsatz kommen (z. B. bei Naturkatastrophen).

Streitkräfte sind mit Kriegswaffen ausgestattete Träger 
der Staatsgewalt. Damit unterscheiden sie sich von nicht-

staatlichen militärischen Akteuren wie Söldnermilizen. Streitkräfte 
tragen zu einer der wichtigsten Aufgaben des Staates bei: dem 
Schutz der Bürger/-innen vor Angriffen von außen. Ihr Einsatz 
für Angriffskriege ist heute völkerrechtlich untersagt ( S. 3).

Die Bundeswehr umfasst vier Teilstreitkräfte sowie zivile (= nicht-
militärische) Bereiche wie Verwaltung (z.B. Personal, Ausrüstung, 
Infrastruktur), Rechtspfl ege und Militärseelsorge. Die deutsche 
Armee ist eine Berufsarmee, die durch  Zeitsoldaten und frei-
willig Wehrdienstleistende verstärkt wird. 

Die vier Teilstreitkräfte der Bundeswehr

· Heer: Landstreitkräfte wie Panzereinheiten, Gebirgsjäger 
oder Fallschirmjäger

· Luftwaffe: Luftstreitkräfte mit Kampfjets, Transporthub-
schraubern, Frachtfl ugzeugen und Flugabwehrsystemen 

· Marine: Seestreitkräfte mit Fregatten, Korvetten, Minen-
abwehrfahrzeugen und U-Booten

· Cyber- und Informationsraum: Abwehr von Angriffen auf 
IT-Infrastrukturen sowie Aufklärung (Datenbeschaffung) 

1955 

1956 

1960 

1961 

1962 

1975 

1965 

Das Bundesverfassungsgericht stellt im „Out-of-Area-Urteil“ fest, 
dass Auslandseinsätze der Bundeswehr verfassungskonform sind, 
aber der Zustimmung des Bundestags bedürfen (  S. 7).

Die Bundeswehr beteiligt sich an der Friedensmission KFOR
im Kosovo, die bis heute andauert.

Am 11. September attackieren islamistische Terroristen die USA. 
Diese reagieren mit einem „Krieg gegen den Terror“. Deutschland 
beteiligt sich ab 2002 an der ISAF-Mission in  Afghanistan, 59 deut-
sche Soldaten sterben im Verlauf. Der Einsatz prägt die Bundeswehr 
bis zum Abzug 2021.

Der Bundestag beschließt die Aussetzung der Wehrpfl icht. 
Sie gilt als zu teuer und ungerecht, weil viele junge Menschen nicht 
zum Dienst antreten müssen (fehlende „Wehrgerechtigkeit“). 

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ruft Bundes-
kanzler Olaf Scholz eine „Zeitenwende“ aus. Mit den  Mitteln aus 
 einem Sondervermögen beginnen große Beschaff ungsprojekte zur 
Aufrüstung. Die Bundeswehr unterstützt die Ukraine mit Material und 
bildet damit ukrainische  Soldaten aus.

Erstmals soll ein Großverband der Bundeswehr dauerhaft im 
 Ausland  bleiben: Die Bundesregierung beschließt den Aufbau einer 
 deutschen  Brigade in Litauen. 

Das Bundeskabinett entscheidet sich nach langen Verhandlungen 
für ein neues Wehrdienstmodell (  S. 8).

Derzeit gibt es 17 Missionen auf drei Kontinenten mit etwa 
2.000 Soldatinnen und Soldaten. So helfen Eurofi ghter und 

Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot dabei, russische Drohnen 
im osteuropäischen Luftraum abzuwehren und Deutschland 
 engagiert sich mit Ein heiten beim Schutz des Baltikums.

Struktur der Bundeswehr 
In Friedenszeiten hat der/die Verteidigungsminister/-in die 
 Befehls- und Kommandogewalt inne. Im Verteidigungsfall nach 
Art. 115a GG übernimmt der/die Bundeskanzler/-in diese Aufgabe 
(Art. 115b GG). An der Spitze der Bundeswehr steht somit stets 
eine Zivilistin oder ein Zivilist, man spricht auch vom Primat der 
Politik über die Armee. 

Der oberste Soldat der Bundeswehr (männlich oder weiblich) ist 
der Generalinspekteur, darunter stehen die Inspekteure der 
vier Teilstreitkräfte. Der Generalinspekteur führt die Truppe, nicht 
aber die zahlreichen Behörden der Bundeswehr wie das Be-
schaff ungsamt oder den Bereich Personalgewinnung. Diese 
unter stehen dem Verteidigungsministerium und werden in der 
Regel von Zivilisten geleitet. Das soll als Lehre aus der deutschen 
 Geschichte verhindern, dass Soldaten zu viel Macht erhalten.

Personal der Bundeswehr (2025, gerundet):

· 181.700 reguläre Soldatinnen und Soldaten 
(davon 112.000 „auf Zeit“ und 59.600 Berufssoldaten)

· 11.000 freiwillig Wehrdienstleistende (7 bis 23 Monate) 
· 50.000 „beorderte“ Reservisten (aus dem aktiven Dienst 

 ausgeschiedene, aber einsatzbereite Soldaten)
· 80.600 Zivilisten (z.B. Juristinnen, Handwerker,  Biologinnen)

Die Bundeswehr hat ihre Dienstsitze in Bonn (Hardthöhe) und 
Berlin (Bendlerblock). 2024 unterhielt sie 275 Standorte in 
Deutschland, u.a. fünf Krankenhäuser, zwei Universitäten und 
zahlreiche Kasernen. Zur Bundeswehr gehören auch der 
Geheimdienst MAD (Militärischer Abschirmdienst) sowie 
die  Führungsakademie in Hamburg, an der künftige Generäle 
ausgebildet werden. 

Die Bundeswehr als Parlamentsarmee 
Während in anderen Ländern die Staatschefs eigenständig Truppen 
entsenden können, entscheidet in Deutschland der Bundestag 
über die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Bei den Abgeordneten 
liegt auch die Etathoheit über die Verteidigungsausgaben. 
 Zudem beruft der Bundestag eine/-n Wehrbeauftragte/-n. Diese/-r 
prüft unabhängig, ob die Soldaten gut behandelt werden. Die 
 Bundeswehr wird in erster Linie zur Landesverteidigung ein gesetzt 
(Art. 87a GG). Da Deutschland aber in ein „System gegenseitiger 
 kollektiver Sicherheit“ eingebunden ist (Art. 24 GG), das „eine 
friedliche und dauerhafte Ordnung (…) zwischen den Völkern der 
Welt herbei führen und sichern“ soll, kann die Bundeswehr auch ins 
Ausland („Out of Area“) entsendet werden, etwa zu humanitären 
oder friedens sichernden Einsätzen mit Mandat des UN-Sicherheits-
rats und zum Schutz der Bündnisse (NATO und EU).

Als „Staatsbürger in Uniform“ stehen Soldatinnen und Soldaten 
auf dem Boden des Grundgesetzes und schützen die Demokratie 
gegen Bedrohungen von außen. Das Konzept steht damit in schar-
fer Abgrenzung zum Soldatenbild im Nationalsozialismus. Trotzdem 
gibt es immer wieder Skandale, Rekruten wurden etwa bei Auf-
nahmeritualen schikaniert, es gibt auch rechtsextreme Vorfälle. 
Umfragen zeigen aber, dass die breite Mehrheit der Soldatinnen 
und Soldaten demokratisch gesinnt ist. In ihrem Eid schwören sie, 
„das Recht sowie die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu ver-
teidigen“ (§ 9 Soldatengesetz), das heißt notfalls mit ihrem Leben.

Gut 83 Prozent der Deutschen haben eine positive Einstellung 
zur Bundeswehr, 84 Prozent vertrauen ihr (Umfrage der 

 Bundeswehr 2025). Gleichzeitig geht die Attraktivität der Bundes-
wehr als Arbeitgeber zurück: Nur zehn Prozent der 16-bis- 29-
Jährigen können sich vorstellen, selbst Soldat/-in zu werden.

Aktuelle Herausforderungen 
Finanzen: Im Zuge der „Zeitenwende“ soll der deutsche Wehretat 
massiv ansteigen, bis 2029 schrittweise auf 152,8 Milliarden Euro. 
Die Finanzierung ist jedoch darüber hinaus nicht gesichert, zudem 
gestaltet sich die Verausgabung der Gelder aufgrund langwieriger 
Beschaff ungsprozesse als kompliziert. 

Drohnen und Künstliche Intelligenz: Im Krieg Russlands  gegen 
die Ukraine spielen Drohnen eine entscheidende Rolle, auch der 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Waff ensystemen nimmt inter-
national zu. Eigene Drohnen verfügt die Bundeswehr bislang je-
doch kaum und auch in der Erkennung und Luftabwehr feindlicher 
Drohnen, Jets oder Raketen bestehen große Schwächen. 

Neuer Wehrdienst: Ab 2026 sollen alle 18-jährigen Deutschen 
einen Fragebogen zu ihrer Motivation und Eignung erhalten, 
 begonnen wird mit dem Geburtsjahrgang 2008. Für Männer ist 
die Beantwortung verpfl ichtend, zudem haben sie sich einer 
 Musterung zu unterziehen. Die allgemeine Wehrpfl icht bleibt aus-
gesetzt, allerdings ist eine sogenannte Bedarfswehrpfl icht vorge-
sehen, die bei verteidigungspolitischem und personellem Bedarf 
vom Bundestag beschlossen werden kann. Das Recht auf Kriegs-
dienstverweigerung bleibt davon unberührt. 

Rolle der NATO: Für die Sicherheit Deutschlands ist die NATO 
zentral, ohne Schutz durch die USA wäre Europa nicht vertei di-
gungsfähig. Die Verlässlichkeit des NATO-Beistandspakts, wo-
nach alle Mitglieder einem angegriff enen Land zur Hilfe kommen 
müssen, steht jedoch spätestens seit  Donald Trumps zweiter 
US-Präsidentschaft infrage. Um sich von den USA zu emanzipie-
ren, bemüht man sich in der EU um die koordinierte Beschaff ung 
von Rüstungsgütern und diskutiert eine stärkere Verzahnung der 
Streitkräfte bis hin zur Einrichtung einer europäischen Armee.
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